
Satzung
des Werbering Regenstauf

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
Der Verein führt den Namen „Werbering Regenstauf“. Er hat seinen Sitz in Re-
genstauf und erstreckt seine Tätigkeit auf die Marktgemeinde Regenstauf und 
deren Einzuggebiet. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Aufgabe, Zweck
1. Der Werbering setzt sich zur Aufgabe, nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit 
und unter Ausschluss von parteipolitischen und konfessionellen Gesichtspunk-
ten in Zusammenarbeit aller am Wohl der Marktgemeinde Regenstauf inter-
essierten Kräfte, insbesondere des Handels und Handwerks, der Industrie, der 
Banken, des Gaststättengewerbes und der gemeindlichen Behörden, aber auch 
sonstiger Institutionen durch allgemein ansprechende Maßnahmen und Aktio-
nen das allgemeine Wohlergehen zu fördern und dadurch die Anziehungskraft 
der Marktgemeinde Regenstauf zu erhalten und zu stärken. Der Werbering be-
schäftigt sich mit der Wahrnehmung und Förderung der werblichen Interessen 
seiner Mitglieder. Er verfolgt diese Ziele ausschließlich und unmittelbar durch 
eigenes Wirken. Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb wird nicht bezweckt. 
Eine Gewinnerzielung ist nicht beabsichtigt. Etwaige Gewinne dürfen nur für 
satzungsgemäße Zwecke Verwendung fi nden.

2. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig.

§ 3 Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft können natürliche und juristische Personen, Handelsge-
sellschaften sowie sonstige Personenzusammenschlüsse erwerben, die ihren 
Geschäfts- bzw. Wohnsitz oder ihre Filiale in der Marktgemeinde Regenstauf 
und deren Einzugsgebiet haben.
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2. Alle Mitglieder sind gleichberechtigt. Sonderrechte an einzelne Mitglieder 
werden nicht gewährt.

3. Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe der Satzung an der Gestal-
tung des Werberings mitzuarbeiten. Es hat insbesondere das Recht an der 
Mitgliederversammlung teilzunehmen und das Stimmrecht auszuüben. 

4. Der Antrag auf Mitgliedschaft ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Über 
die Aufnahme entscheidet der Vorstand ohne Angabe von Gründen. Die Mit-
gliedschaft beginnt mit Eingang der unterzeichneten Beitrittserklärung.

5. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod oder Liquidation der Firma. Der freiwilli-
ge Austritt erfolgt durch schriftliche Kündigung an den Vorstand, Er ist nur zum 
Schluss eines Kalenderjahres zulässig, unter Einhaltung einer Austrittsfrist von 
drei Monaten. Für die Rechtzeitigkeit der Austrittserklärung ist der Zugang beim 
1. Vorsitzenden des Werberings maßgebend.
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